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Stellungnahme zum Aufruf der Rechtsanwaltskammer Berlin anlässlich des „Tages der bedrohten Anwältin 

und des bedrohten Anwalts 2026“ 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin und Kollegin Dr. Hofmann, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

als Mitglied der Rechtsanwaltskammer Berlin sowie als Mitglied des Präsidiums und des Vorstandes nehme 

ich Bezug auf die Einladung der Rechtsanwaltskammer Berlin zur Diskussionsveranstaltung anlässlich des 

„Tages der bedrohten Anwältin und des bedrohten Anwalts 2026“, die unter dem Titel „Solidarität mit unse-

ren Kolleg:innen in den USA“ veröffentlicht wurde. 

 

Nach sorgfältiger Prüfung des Einladungstextes sehe ich mich veranlasst, dem darin enthaltenen Aufruf und 

der inhaltlichen Schwerpunktsetzung in der vorliegenden Form ausdrücklich zu widersprechen. 

 

Zunächst möchte ich klarstellen, dass ich das grundsätzliche Anliegen dieser Veranstaltung ausdrücklich teile. 

Der Schutz von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten vor Verfolgung, Bedrohung und Gewalt sowie der 

Einsatz für Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte sind zentrale Elemente unseres Berufsbildes und unseres 

Selbstverständnisses als Organ der Rechtspflege. 

 

Gerade deshalb halte ich die in der Einladung vorgenommene Wahl der Vereinigten Staaten von Amerika als 

Fokusland sowie die damit verbundene Darstellung für verfehlt und in dieser Form nicht akzeptabel. 

 

Im Einladungstext heißt es unter anderem, es gebe einen „massiven Abbau von Demokratie und Rechtsstaat-

lichkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika“. Weiter wird ausgeführt, Kanzleien würden zunehmend 

durch Exekutivanordnungen eingeschränkt, ihre Unabhängigkeit und Handlungsfähigkeit würden untergra-

ben, und eine freie Ausübung des Anwaltsberufs sei „kaum noch denkbar“. Zudem wird ausgeführt, die 

Rechtsstaatlichkeit stehe in einem Land auf dem Spiel, in dem Razzien der US-Behörde ICE zur Abschiebung 
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unschuldiger, integrierter Zivilpersonen führten. Vor diesem Hintergrund seien die USA als Schwerpunktland 

für den Tag des bedrohten Anwalts 2026 ausgewählt worden. 

 

Diese Darstellung halte ich in ihrer Pauschalität und Zuspitzung für nicht gerechtfertigt. Sie erweckt den Ein-

druck, die Vereinigten Staaten befänden sich in einer Situation, die mit Staaten vergleichbar sei, in denen 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte systematisch staatlicher Verfolgung, Bedrohung oder gar Folter aus-

gesetzt sind. Eine solche – zumindest konkludente – Gleichsetzung geht nach meiner Überzeugung entschie-

den zu weit. 

 

Die Vereinigten Staaten von Amerika sind eine gefestigte rechtsstaatliche Demokratie mit einer unabhängi-

gen Justiz, einer starken und streitbaren Anwaltschaft sowie funktionierenden rechtsstaatlichen Kontrollme-

chanismen. Einzelne politische Maßnahmen, gerichtliche Auseinandersetzungen oder migrationsrechtliche 

Vollzugsmaßnahmen rechtfertigen es nicht, die freie Advokatur in den USA insgesamt als „kaum noch denk-

bar“ darzustellen oder das Land in den Kontext systematischer Bedrohung von Anwältinnen und Anwälten 

einzuordnen. 

 

Besonders problematisch erscheint mir zudem, dass im Einladungstext ausdrücklich die Frage aufgeworfen 

wird, ob das Übereinkommen des Europarats über den Beruf des Rechtsanwalts dazu beitragen könne, 

Deutschland und andere Staaten „vor Entwicklungen zu schützen, wie sie derzeit in den Vereinigten Staaten 

zu beobachten sind“. Auch diese Formulierung impliziert eine Gefährdungslage, die der tatsächlichen rechts-

staatlichen Situation in den USA nicht gerecht wird und geeignet ist, das Ansehen dieses Landes wie auch die 

Glaubwürdigkeit der Veranstaltung zu beeinträchtigen. 

 

Hinzu kommt ein weiterer, aus meiner Sicht gewichtiger Gesichtspunkt: Die Vereinigten Staaten haben nach 

dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich zur Wiederherstellung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und freiheit-

licher Ordnung in Deutschland beigetragen. Diese historische Verantwortung und Verbundenheit sollte bei 

öffentlichen Stellungnahmen einer deutschen Rechtsanwaltskammer nicht ausgeblendet werden. 

 

Darüber hinaus sehe ich die Rechtsanwaltskammer Berlin als Körperschaft des öffentlichen Rechts in einer 

besonderen Pflicht zur institutionellen Neutralität. Die im Einladungstext vorgenommene Bewertung aktuel-

ler politischer und rechtlicher Entwicklungen in einem befreundeten Staat überschreitet aus meiner Sicht die 

Grenze dessen, was einer Rechtsanwaltskammer als Selbstverwaltungskörperschaft der Anwaltschaft gut an-

steht. Es besteht die Gefahr, dass das berechtigte Anliegen des Schutzes bedrohter Kolleginnen und Kollegen 

weltweit durch eine politisch einseitige Schwerpunktsetzung an Überzeugungskraft verliert und sich letztlich 

auch negativ auf die Mitglieder der Kammer auswirkt. 

 

Ich bitte ausdrücklich darum, diese Ausführungen als konstruktive Kritik zu verstehen. Sie erfolgen nicht in 

Ablehnung des grundsätzlichen Anliegens der Veranstaltung, sondern im Interesse der institutionellen Integ-

rität, der gebotenen Neutralität der Rechtsanwaltskammer Berlin sowie der Wahrung ihres Ansehens gegen-

über ihren Mitgliedern und der Öffentlichkeit. 

 

Abschließend beantrage ich in meiner Eigenschaft als Mitglied des Vorstandes der Rechtsanwaltskammer 

Berlin, diese Stellungnahme als Anlage zum Sitzungsprotokoll der Vorstandssitzung vom 14.01.2025 aufzu-

nehmen. 
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Freundliche kollegiale Grüße 

 
Gregor Samimi 

Rechtsanwalt 
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